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Entgelt- Grundentgelt Entwicklungsstufen
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15Ü – 4.330 4.805 5.255 5.555 5.625

15 3.384 3.760 3.900 4.400 4.780 5.0301)

14 3.060 3.400 3.600 3.900 4.360 4.610

13 2.817 3.130 3.300 3.630 4.090 4.280

12 2.520 2.800 3.200 3.550 4.000 4.200

11 2.430 2.700 2.900 3.200 3.635 3.835

10 2.340 2.600 2.800 3.000 3.380 3.470

92) 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980 3.180

8 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.4933)

7 1.8004) 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375

6 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.2855)

5 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185

4 1.6026) 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081

3 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995

2Ü 1.503 1.670 1.730 1.810 1.865 1.906

2 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935

1 – 1.286 1.310 1.340 1.368 1.440

Tarifbeschäftigte bei Gemeinden
Tabelle TVöD/VKA ab 1. 10. 2005
Tarifgebiet West

Für Ärztinnen und Ärzte, die unter den Besonderen Teil Krankenhäuser fallen: 5.100 1)

Für Beschäftigte im Pflegedienst:2)

E 9
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
2.495 2.650 2.840 3.020

2.5333) 1.8504) 2.3405) 1.6526)
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Entgelt-
gruppe Zuordnung alte VGr bzw. alte LGr

15Ü I (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4,
Stufe 6 nach 5 Jahren in Stufe 5)

15 Ia sowie Ia nach Aufstieg aus Ib sowie Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia (keine Stufe 6)

14 Ib ohne Aufstieg nach Ia sowie Ib nach Aufstieg aus IIa sowie IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib

13 II ohne Aufstieg nach Ib

12 II nach Aufstieg aus III sowie III mit ausstehendem Aufstieg nach II

11 III ohne Aufstieg nach II sowie III nach Aufstieg aus IVa sowie IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III

10 IVa ohne Aufstieg nach III sowie IVa nach Aufstieg aus IVb sowie IVb mit ausstehendem Aufstieg nach 
IVa sowie Vb in den ersten 6 Monaten der Berufsausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg nach IVa
(Zuordnung Stufe 1)

9 IVb ohne Aufstieg nach IVa sowie IVb nach Aufstieg Vb sowie Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb
sowie Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) sowie Vb nach Aufstieg
aus Vc (Stufen wie vor)
Zuordnung alte LGr
9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

8 Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb sowie Vc ohne Aufstieg nach Vb sowie Vc nach Aufstieg aus VIb
Zuordnung alte LGr
8a sowie 8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a sowie 8 nach Aufstieg aus 7 sowie 7 mit ausstehendem
Aufstieg nach 8 und 8a

7 Zuordnung alte LGr
7a sowie 7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a sowie 7 nach Aufstieg aus 6 sowie 6 mit ausstehendem
Aufstieg nach 7und 7a

6 VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc sowie VIb ohne Aufstieg nach Vc sowie VIb nach Aufstieg aus VII
Zuordnung alte LGr
6a sowie 6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a sowie 6 nach Aufstieg aus 5 sowie 5 mit ausstehendem
Aufstieg nach 6 und 6a

5 VII mit ausstehendem Aufstieg nach VIb sowie VII ohne Aufstieg nach VIb sowie VII nach Aufstieg aus VIII
Zuordnung alte LGr
5a sowie 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a sowie 5 nach Aufstieg aus 4 sowie 4 mit ausstehendem
Aufstieg nach 5 und 5a

4 Zuordnung alte LGr
4a sowie 4 mit ausstehendem Aufstieg nach 4a sowie 4 nach Aufstieg aus 3 sowie 3 mit ausstehendem
Aufstieg nach 4 und 4a

3 VIII nach Aufstieg aus IXa sowie VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII sowie VIII 
ohne Aufstieg nach VII
Zuordnung alte LGr
3a sowie 3 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a sowie 3 nach Aufstieg aus 2 sowie 2 mit ausstehendem
Aufstieg nach 3 und 3a

2Ü Zuordnung alte LGr
2a sowie 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a  sowie 2 nach Aufstieg aus 1 sowie 1 mit ausstehendem
Aufstieg nach 2 und 2a

2 IXa sowie IX mit ausstehendem Aufstieg nach IXa oder VIII sowie IX nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6)
sowie X (keine Stufe 6)
Zuordnung alte LGr
1a (keine Stufe 6) sowie 1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6)

1 – –

TVöD VKA (West und Ost)
Erläuterungen zur Zuordnung alte VGr/alte LGr
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Anzahl Bezeichnung Einzelpreis Gesamt

____ Rund ums Geld - aktuelle Ausgabe
- im AboService  

7,50 €*
5,00 €*

____

____ Die Beihilfe - aktuelle Ausgabe
- im AboService 

7,50 €*
5,00 €*

____

Beamtenversorgung 7,50 €*
FrauenSache im öffentlichen Dienst 7,50 €*

BerufsStart im öffentlichen Dienst 7,50 €*

Nebentätigskeitsrecht 7,50 €*

Gesundheit von A-Z 7,50 €*

Neues Tarifrecht für den
öffentlichen Dienst

7,50 €*

*Summe zzgl. Versandpauschale 2,50 €€

� JA, ich/wir bestelle/n folgende DBW-Ratgeber 

Absender:

_______________________________________________________________________________
Name / Vorname Straße / PLZ, Ort

_______________________________________________________________________________
Fax / Tel Mail

Ich/wir bezahle/n bequem per Lastschrift

_______________________________________________________________________________
Konto-Nr. / Bank BLZ

_______________________________________________________________________________
Datum Unterschrift

Fax-Bestellung an: 
DBW e.V., Höherweg 287, 40231 DÜSSELDORF 02 11 / 7 30 02 75

OnlineService des DBW - immer auf dem Laufenden bleiben!

Sie interessieren sich für weitergehende Informationen zum öffentlichen Dienst? 

Neben den Ratgebern bietet der DBW ein breites Informationsangebot im Internet. Mit dem
„OnlineService” des DBW können Sie sich exklusiv über die wichtigsten Themen zum öffentlichen 
Dienst (Rechtsvorschriften, Änderungen, Neuregelungen) informieren lassen. Durch eine persönliche
Zugangskennung können Sie auf allen Websites des DBW mehr als 800 PDF-Dokumente lesen, drucken
und herunterladen.

Für den „OnlineService” berechnen wir für zwölf Monate nur 10,00 Euro*.

� JA, ich nehme ab sofort am „OnlineService für alle Websites des DBW“** teil. 

*Die Mindestlaufzeit des OnlineService beträgt 12 Monate. Die Teilnahme verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr. Wenn Sie die Teilnahme
am OnlineService beenden möchten, muss ihre Kündigung spätestens drei Monate vor Ablauf der jeweiligen Nutzungsdauer vorliegen. Unsere
Kontaktdaten finden Sie im Impressum unserer Websites.

**Derzeit informiert der DBW im Internet auf mehr als fünfzehn eigenständigen Websites:
www.beamten-online.de | www.beamtenanwaerter-online.de | www.beamtenkredite-online.de | www.beamtenversorgungsrecht.de | www.besol-
dungstabelle.de | www.die-beihilfe.de | www.beihilferecht.de | www.berufsstart-im-oeffentlichen-dienst.de | www.besoldungsrecht.de | www.die-
beamtenversorgung.de | www.der-oeffentliche-dienst.de | www.der-oeffentliche-sektor.de | www.frauenbeauftragte-online.de | www.frauen-im-oef-
fentlichen-dienst.de | www.gesundheitvonabisz.de | www.nebentaetigkeitsrecht.de | www.personalrat-online.de | www.reiskostenrecht.de |
www.rund-ums-geld-im-oeffentlichen-dienst.de | www.tarif-oed.de | www.umzugsrecht.de |

AboService -
Aktualisierungsgarantie
mit Preisvorteil!

Im AboService „Rund ums Geld“
und „Die Beihilfe“erhalten Sie
die aktuellen Ausgaben der
Ratgeber für nur 5,00 Euro (zzgl.
2,50 Euro Versandpauschale) und
sparen damit bereits schon beim
ersten Kauf 2,50 Euro.
In den Folgejahren wird Ihnen die
Neuauflage des Ratgebers „Rund
ums Geld“ jeweils im Januar eines
Jahres und die Neuauflage des
Ratgebers „Die Beihilfe“ jeweils
im Juli eines Jahres automatisch
zugesandt.
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